
Friedhofssatzung der Samtgemeinde Bothel 
 

Aufgrund der §§ 10, 13 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) in der zur Zeit geltenden Fassung hat der Rat der 
Samtgemeinde Bothel in seiner Sitzung am 07.10.2014  folgende Satzung be-
schlossen: 
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I. ALLGEMEINE  VORSCHRIFTEN 
 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 
Die Friedhofssatzung gilt für folgende im Gebiet der Samtgemeinde Bothel gelegenen und 
von ihr verwalteten kommunalen Friedhöfe: 
 
Gemeinde Bothel:    Friedhof in Bothel 
 
Gemeinde Hemsbünde:    Friedhof in Hemsbünde 
      Heidefriedhof in Hassel 
      Friedhof in Hastedt/Worth 
 
Gemeinde Hemslingen:   Friedhof in Hemslingen 
      Friedhof in Söhlingen 
 
Gemeinde Kirchwalsede:   Friedhof in Kirchwalsede 
      Friedhof in Riekenbostel 
 
Gemeinde Westerwalsede:  Friedhof in Westerwalsede 
      Friedhof in Süderwalsede 
 
 
§ 2 Friedhofszweck 
 

(1) Die kommunalen Friedhöfe besitzen die Form nicht rechtsfähiger, öffentlicher Anstal-
ten. 
 

(2) Die kommunalen Friedhöfe dienen der Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ab-
leben Einwohner der jeweiligen Gemeinde bzw. des jeweiligen Gemeindeteils  waren 
oder ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Die Bestat-
tung anderer Personen bedarf einer vorherigen, besonderen Erlaubnis der Samtge-
meinde Bothel im Einvernehmen mit der Gemeinde. 
 
 

(3) Die kommunalen Friedhöfe stehen ohne Ausnahme des religiösen und weltanschau-
lichen Bekenntnisses für jede Bestattung für die nach Abs. 2 Berechtigten uneinge-
schränkt zur Verfügung. 



 
 
§ 3 Schließung und Entwidmung 
 

(1) Die kommunalen Friedhöfe, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus 
wichtigem öffentlichem Interesse geschlossen oder entwidmet werden. Durch 
Schließung wird die Möglichkeit weiterer Beisetzungen ausgeschlossen; durch die 
Entwidmung verlieren der Friedhof, die Friedhofsteile oder die einzelnen Grabstätten 
ihre Eigenschaft als öffentliche Bestattungseinrichtung. Besteht die Absicht der 
Schließung, so werden keine Nutzungsrechte mehr erteilt oder wiedererteilt. 
 

(2) Die Absicht der Schließung, die Schließung selbst und die Entwidmung sind jeweils 
öffentlich bekannt zu machen. 
 
 

(3) Die Samtgemeinde kann in Absprache mit der betroffenen Mitgliedsgemeinde die 
Schließung verfügen, wenn keine Rechte auf Bestattung entgegenstehen. 
 

(4) Die Samtgemeinde kann in Absprache mit der betroffenen Mitgliedsgemeinde die 
Entwidmung verfügen, wenn alle Nutzungsrechte und Ruhefristen für den betroffe-
nen Bereich abgelaufen sind. 
 
 

(5) Soweit zur Schließung oder Entwidmung Nutzungsrechte aufgehoben oder im Ein-
vernehmen mit den Berechtigten abgelöst werden sollen, sind unter ersatzweiser 
Einräumung entsprechender Rechte auch Umbettungen ohne Kosten für den/die 
Nutzungsberechtigten möglich. 

 
 

II. Ordnungsvorschriften 
 
§ 4 Öffnungszeiten 
 

(1) Die kommunalen Friedhöfe dürfen nur während der an den Eingängen bekannt ge-
gebenen Öffnungszeiten, soweit eine Hinweistafel vorhanden ist, durch Besucher 
betreten werden. 
 

(2) Die Samtgemeinde kann das Betreten aller oder einzelner Friedhofsteile aus beson-
derem Anlass vorübergehend untersagen. 

 
 
§ 5 Verhalten auf den Friedhöfen 
 

(1) Jeder hat sich auf den Friedhöfen der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. 
Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. 
 

(2) Kinder unter 6 Jahren dürfen die Friedhöfe nur in Begleitung Erwachsener betreten. 
 
 

(3) Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet, 



 
a) die Wege zu befahren, ausgenommen mit Kinderwagen und Rollstühlen, 
b) an Sonn- und Feiertagen oder während einer Bestattung oder einer Gedenk-

feier in der Nähe Arbeiten auszuführen (ausgenommen Grabpflege), 
c) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu 

beschädigen sowie Rasen- und Heideflächen und Grabstätten unberechtig-
terweise zu betreten, 

d) Blumen und Sträucher abzupflücken, 
e) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde, 
f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern, 
g) Waren aller Art und gewerbliche Dienste anzubieten oder diesbezüglich zu 

werben, 
h) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen ei-

ner Bestattungsfeier notwendig und üblich sind, 
i) zu lärmen, zu laufen und zu spielen, zu essen und Alkohol zu trinken sowie zu 

lagern, 
j) Reden zu führen, Handlungen oder Gestaltungen vorzunehmen, die dem 

Friedhofszweck widersprechen und das Empfinden der Friedhofsbesucher 
verletzen. 

 
Über begründete Ausnahmen von den Vorschriften des Absatzes 3 entscheidet die Samt-
gemeinde. 
 
 
§ 6 Gewerbliche Betätigungen auf den Friedhöfen 
 

(1) Bildhauer/innen, Steinmetze und Steinmetzinnen, Gärtner/innen und sonstige Ge-
werbetreibende bedürfen für die Tätigkeiten auf den Friedhöfen der vorherigen Zu-
lassung durch die Friedhofsverwaltung der Samtgemeinde Bothel, die auch den Um-
fang der Tätigkeiten festlegen kann. 
 

(2) Zuzulassen sind Gewerbetreibende, die 
a) in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind. 
b) selbst oder deren fachliche Vertretung die Meisterprüfung abgelegt haben o-

der in die Handwerksrolle eingetragen sind oder über eine gleichwertige Qua-
lifikation verfügen. 

c) eine entsprechende Berufshaftpflichtversicherung nachweisen können. 
Die Samtgemeinde Bothel kann Ausnahmen zulassen. 

 
(3) Die Gewerbetreibenden und ihre Beauftragten haben die Friedhofssatzung und die 

dazu ergangenen Regelungen und Gestaltungsrichtlinien zu beachten und einzuhal-
ten. Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die sie oder ihre Bediensteten 
im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf den Friedhöfen schuldhaft verursachen. 
 

(4) Unbeschadet des § 5 Abs. 3 Buchstabe b) dürfen gewerbliche Arbeiten auf den 
Friedhöfen nur während der von der Friedhofsverwaltung in Absprache mit der be-
troffenen Mitgliedsgemeinde festgesetzten Zeiten durchgeführt werden. In den Fäl-
len des § 4 Abs. 2 sind gewerbliche Arbeiten ganz untersagt. 
 
 



(5) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf den Fried-
höfen nur vorübergehend und nur an den von der Samtgemeinde Bothel genehmig-
ten Stellen gelagert werden. Das Friedhofspersonal ist diesbezüglich zu befragen. 
Nach Beendigung der Arbeiten sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder in einen 
ordnungsgemäßen, früheren Zustand zu versetzen. Die Gewerbetreibenden dürfen 
auf den Friedhöfen keinerlei Abraum ablagern. Gewerbliche Geräte dürfen nicht an 
Wasserentnahmestellen der Friedhöfe gereinigt werden. 
 

(6) Die Gewerbetreibenden dürfen die Friedhofswege nur zur Ausübung ihrer Tätigkeit 
und nur mit geeigneten Fahrzeugen befahren. 
 
 

(7) Die Samtgemeinde Bothel kann die Zulassung der Gewerbetreibenden, die trotz 
schriftlicher Abmahnung gegen die Vorschriften der Abs. 3 – 6 verstoßen oder bei 
denen die Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 ganz oder teilweise nicht mehr ge-
geben sind, auf Zeit oder auf Dauer durch schriftlichen Bescheid entziehen. Bei ei-
nem schwerwiegenden Verstoß ist eine vorherige Abmahnung entbehrlich. 
 
 

(8) Gewerbetreibende mit Niederlassung in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäi-
schen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum, die im Inland nur vorübergehend tätig sind, haben die 
Aufnahme ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof anzuzeigen. Die Gewerbetreibenden ha-
ben bei der Samtgemeinde Bothel eine Genehmigung zur Durchführung der Tätig-
keit zu beantragen. Dem Antrag sind eine Ausnahmebewilligung der Handwerks-
kammer und Pläne und Muster über die Tätigkeit beizufügen. 
Die Genehmigung zur Durchführung der Tätigkeit ist auf Verlangen dem Friedhofs-
personal vorzuweisen. 

 
 

III. Bestattungsvorschriften 
 
§ 7 Allgemeines 
 

(1) Bestattungen sind unverzüglich nach Beurkundung des Sterbefalls bei der Fried-
hofsverwaltung der Samtgemeinde anzumelden. Der Anmeldung sind die erforderli-
chen Unterlagen beizufügen. 
 

(2) Wird eine Bestattung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte beantragt, ist auf 
Verlangen das Nutzungsrecht nachzuweisen. 

 
 

(3) Soll eine Urnenbestattung erfolgen, so ist eine Bescheinigung über die Einäsche-
rung vorzulegen. 
 

(4) Ort und Zeit der Bestattung werden von der betroffenen Mitgliedsgemeinde festge-
setzt. Wünsche der Hinterbliebenen und des Geistlichen werden nach Möglichkeit 
berücksichtigt. Beim gemeinsamen Ortstermin bis spätestens zum Bestattungster-
min ist von den Angehörigen eine Kostenübernahmeerklärung, auch für die Aushe-
bung des Grabes, abzugeben und an die Samtgemeinde weiterzuleiten. 



 
(5) Erdbestattungen und Einäscherungen sollen in der Regel spätestens innerhalb von 

acht Tagen nach Eintritt des Todes erfolgen. Leichen, die nicht binnen 14 Tagen 
nach Eintritt des Todes, und Urnen, die nicht binnen drei Monaten nach der Ein-
äscherung beigesetzt sind, werden auf Kosten der/des Bestattungspflichtigen von 
Amts wegen in einer Reihengrabstätte beigesetzt. 

 
§ 8 Beschaffenheit von Särgen und Urnen 
 

(1) Die Särge für Kindergräber dürfen höchstens 1 m lang, 0,5 m hoch und im Mittel-
maß 0,4 m breit sein. Die übrigen Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch 
und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Sind in besonderen Fällen größere Särge erfor-
derlich, so ist die Zustimmung der Samtgemeinde einzuholen. 

Särge für Erdbestattungen müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass jedes 
Durchsickern von Feuchtigkeit bis zur Beisetzung ausgeschlossen ist. Die Särge 
müssen so beschaffen sein, dass 

a) die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder 
des Grundwassers nicht nachteilig verändert wird, 

b) die Verwesung der Leichen innerhalb der Ruhefrist ermöglicht wird. 
Für die Bestattung sind zur Vermeidung von Umweltbelastungen nur Särge aus 
leicht abbaubarem Material (Vollholz oder vergleichbare umweltverträgliche Materia-
lien) erlaubt, die keine umweltgefährdenden Lacke oder Zusätze enthalten. Zur Ver-
meidung von Verwesungsstörungen sollen Weichholzarten wie z.B. Pappel und Kie-
fer verwendet werden. Särge, Sargausstattungen und Sargabdichtungen dürfen nicht 
aus Kunststoffen oder sonstigen nicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt sein. Die 
Grundierung und alle folgenden Beschichtungen der Sargoberfläche müssen frei von 
umweltgefährdenden Stoffen, insbesondere von Nitrocellulose- und PVC-/PCP-
Bestandteilen sein. 
 

(2) Für Innenausbettungen von Särgen dürfen nur Holzwolle, Hobelspäne und ge-
schnitzeltes Papier als saugfähige Materialien verwendet werden. Kissen, Decken, 
Bespannung, Wäsche und sonstige Kleidung einer Leiche und andere Bestat-
tungsmaterialien dürfen nur aus leicht verrottbarem Material wie natürlicher Faser, 
Baumwolle, Viskose oder Papier bestehen. 
 

(3) Andere Sarg- und Bestattungsmaterialien können zugelassen werden, wenn hierfür 
durch Umweltverträglichkeitsgutachten die Unbedenklichkeit nachgewiesen wird. 

 
 

(4) Für die Beisetzung von Urnen dient eine den Vorschriften entsprechende Aschen-
kapsel. Außer bei Beisetzungen in anonymen Urnenreihengrabstätten dürfen dar-
über hinaus Überurnen bis zu einer Größe von 23 x 32 cm und bis zu einem Ge-
wicht von 1,5 kg  verwendet werden. Überurnen, die in der Erde beigesetzt werden, 
dürfen keine umweltgefährdenden Stoffe enthalten und müssen so beschaffen sein, 
dass die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens o-
der des Grundwassers nicht nachteilig verändert wird. Urnen müssen aus festem 
Material, jedoch nicht aus schwer vergänglichen Stoffen hergestellt sein. 
 



(5) Särge und Überurnen dürfen zur Bestattung oder Einäscherung nur angenommen 
werden, wenn durch eine Bestätigung des Herstellers nachgewiesen wird, dass sie 
den Anforderungen der Absätze 1 – 4 entsprechen. 

 
 

(6) Die Samtgemeinde ist berechtigt, Kontrollen durchzuführen, um sicherzustellen, 
dass die Anforderungen der Absätze 1 bis 5 eingehalten werden. 

 
 
 

§ 9 Ausheben der Gräber 
 
(1) Die Gräber werden auf Kosten der Nutzungsberechtigten von der Samtgemeinde 

ausgehoben und wieder verfüllt. Die Samtgemeinde kann sich zur Durchführung der 
Aufgabe privater Dritter als Erfüllungsgehilfen bedienen. In Absprache und Zusam-
menarbeit mit einer Fachkraft, die eine entsprechende Schulung vorweisen und die 
notwendigen Geräte zur Verfügung stellen kann, darf der Aushub der Gräber, so wie 
es der Tradition der Friedhöfe entspricht, von/mit den Bürgern durchgeführt werden. 
Die Fachkraft soll bei Bedarf unterstützend tätig werden. 
 

(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur 
Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 
0,50 m. 
 
 

(3) Die Gräber für Erdbeisetzungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m 
starke Erdwände getrennt sein. 
 

(4) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vorher entfernen zu lassen. Sofern beim 
Ausheben der Gräber Grabmale, Fundamente oder Grabzubehör durch die Samt-
gemeinde entfernt werden müssen, sind die dadurch entstehenden Kosten durch 
den Nutzungsberechtigten der Samtgemeinde zu erstatten. 

 
 
 

§ 10 Ruhefrist 
 
(1) Die Ruhefrist für Leichen und Urnen beträgt auf allen kommunalen Friedhöfen 30 

Jahre. 
 

(2) Die Frist beginnt am Tag der Beisetzung und soll eine ausreichende Verwesung 
sowie eine angemessene Totenehrung gewährleisten. 

 

IV. Grabstätten 
 

§ 11 Allgemeines 
 
(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum der Samtgemeinde als Friedhofsträger. An ihnen 

können Rechte nur nach dieser Satzung erworben werden. 
 



(2) Es werden folgende Arten von Grabstätten zur Verfügung gestellt: 
a) Reihengrabstätten 
b) Wahlgrabstätten 
c) anonyme Erdgrabstätten 
d) Rasengrabstätten (halbanonym), soweit vorhanden 
e) Urnenreihengrabstätten 
f) Urnenwahlgrabstätten 
g) naturnahe Urnengrabstätten (beispielsweise in Form eines Friedwaldes) 
h) anonyme Urnengrabstellen 

Ob und in welcher Form die Grabarten auf den einzelnen Friedhöfen vorgehalten 
werden, ist ggf. den Gestaltungsrichtlinien zu entnehmen, sofern sie Bestandteil die-
ser Satzung sind oder bei der betroffenen Mitgliedsgemeinde zu erfragen. 
Die Vergabe der Grabstellen und Verleihung der Nutzungsrechte an diesen erfolgt 
über die jeweilige Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde, die das unverzüglich an 
die Samtgemeinde zu melden hat. 
 

(3) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb  oder Wiedererwerb des Nutzungsrechts an 
einer der Lage nach bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der Umge-
bung. 
 

(4) Aus dem erworbenen Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und Pflege 
der Grabstätte. 

 
 

§  12 Reihengrabstätten 
 

(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, die der Reihe nach 
belegt und im Todesfall für die Dauer der Ruhefrist der/des zu Bestattenden 
zugeteilt werden. Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechts an der Reihengrab-
stätte ist nicht möglich. Das Abräumen und Einebnen von Reihengräbern 
nach Ablauf der Ruhefrist soll den Angehörigen – soweit sie bekannt sind – 3 
Monate vorher schriftlich mitgeteilt werden. Ein Anspruch auf die Mitteilung 
besteht allerdings nicht. 
 

(2) Größe der Reihengrabstätten für Erwachsene: Länge 2,50 m, Breite 1,25, 
Größe der Reihengrabstätten für Kinder: Länge 1,50 m, Breite 1,00 m. 

 
(3) In jeder Reihengrabstätte darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist je-

doch zulässig, in einer Reihengrabstätte die Leichen eines Kindes unter ei-
nem Jahr und eines gleichzeitig verstorbenen Familienangehörigen oder die 
Leichen von gleichzeitig verstorbenen Geschwistern unter 5 Jahren zu be-
statten. 

 
 

(4) Auf Einzelreihengräbern sind keine Urnenbestattungen zulässig. 



§ 13 Wahlgrabstätten 
 

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, an denen auf Antrag 
ein Nutzungsrecht für eine längere Nutzungsdauer (Nutzungszeit) verliehen 
und deren Lage im Benehmen mit der Erwerberin/dem Erwerber bestimmt 
wird. 
 

(2) Wahlgrabstätten werden einzeln oder mit mehreren Grabstellen (Familiengrab) 
vergeben. 

 
 

(3) Das Nutzungsrecht kann jederzeit nach Ablauf der letzten Ruhefrist zurückge-
geben werden. Auf Antrag kann es nach Ablauf der Nutzungszeit für die ge-
samte Wahlgrabstätte nach den Maßgaben der  Friedhofsgebührenordnung 
erneuert bzw. verlängert werden. Die Samtgemeinde kann Ausnahmen zulas-
sen, beispielsweise die teilweise Rückgabe zusammenhängender Grabstellen 
einer Wahlgrabstätte mit mehreren Grabstellen. Teilweise Rückgaben sind 
Einzelfallentscheidungen der Friedhofsverwaltung im Einvernehmen mit der 
betroffenen Gemeinde. Eine Gebührenerstattung findet bei Rückgaben von 
Nutzungsrechten nicht statt, auch nicht teilweise. 
 

(4) Über das Nutzungsrecht wird eine Bescheinigung ausgestellt. 
 

(5) Eine Verlängerung des Nutzungsrechts ist drei Monate vor Ablauf der Nut-
zungszeit von der/dem Nutzungsberechtigten zu beantragen.  
 

(6) Die Samtgemeinde ist nicht verpflichtet, rechtzeitig auf den Ablauf des Nut-
zungsrechts hinzuweisen bzw. zur rechtzeitigen Stellung des Verlängerungs-
antrages aufzufordern. 
 

(7) Eine Beisetzung kann nur stattfinden, wenn die Ruhefrist die Nutzungszeit 
nicht übersteigt oder das Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis zum Ab-
lauf der Ruhefrist für die gesamte Grabstätte oder für einen zusammenhän-
genden Teilbereich verlängert wurde. 
 

(8) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll die/der Erwerber/in für den 
Fall ihres/seines Ablebens aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis sei-
ne/n Nachfolger/in im Nutzungsrecht bestimmen und ihr/ihm das Nutzungs-
recht schriftlich übertragen. Wird bis zu ihrem/seinem Ableben keine derartige 
Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge 
auf die Angehörigen der verstorbenen Nutzungsberechtigten mit deren Zu-
stimmung oder aufgrund anderweitiger Übertragung über: 

a) auf die/den überlebende/n Ehegattin/Ehegatten bzw. die Lebens-
partnerin/den Lebenspartner, und zwar auch dann, wenn Kinder aus 
einer früheren Ehe vorhanden sind, 

b) auf die ehelichen, nichtehelichen und Adoptivkinder, 
c) auf die Stiefkinder, 
d) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder 

Mütter, 
e) auf die Eltern, 



f) auf die vollbürtigen Geschwister, 
g) auf die Stiefgeschwister, 
h) auf die nicht unter a) bis g) fallenden Erben. 

Innerhalb der einzelnen Gruppen b) bis d) und f) bis h) wird die/der Älteste 
Nutzungsberechtigte/r. Die Angehörigen können sich auch untereinander dar-
über einigen, wer das Nutzungsrecht übernehmen soll. Sollte es wider Erwar-
ten notwendig werden, Nutzungsberechtigte bzw. deren Aufenthalt zu ermit-
teln, übernimmt die Friedhofsverwaltung diese Aufgabe. Die betroffene Mit-
gliedsgemeinde ist hierbei unterstützend tätig.  
 

(9) Die/Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht nur auf eine 
Person aus dem Kreis der in Absatz 8 genannten Personen übertragen. Er 
bedarf hierzu der vorherigen Zustimmung der Samtgemeinde Bothel. Sind 
keine Angehörigen im Sinne des Absatzes 8 vorhanden, so kann das Nut-
zungsrecht auch von einer anderen Person übernommen werden. 
 

(10) Ist die/der Nutzungsberechtigte an der Wahrung seines Nutzungsrechts ver-
hindert, so tritt die Person an seine Stelle, die die nächste in der Reihenfolge 
nach Absatz 8 wäre. 
 

(11) Die/Der Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofssatzung und der 
Friedhofsordnung sowie der dazu ergangenen Regelungen das Recht, in der 
Wahlgrabstätte bestattet zu werden und über Bestattungen sowie über die Art 
der Gestaltung und der Pflege der Grabstätte zu entscheiden. Verstorbene, 
die nicht zu dem Personenkreis des Absatzes 8 Satz 2 gehören, dürfen in der 
Grabstätte nicht bestattet werden. Die Samtgemeinde kann bei Vorliegen ei-
nes wichtigen Grundes Ausnahmen zulassen. 
 

(12) Ein vorzeitiger Verzicht auf das Nutzungsrecht an unbelegten Wahlgrabstät-
ten ist nur mit Zustimmung der Samtgemeinde möglich. Eine Gebührenerstat-
tung findet nicht statt. 
 

(13) Größe der Grabstelle innerhalb einer Wahlgrabstätte: 
a) in zweistelliger Lage in einer Größe von 2,50 x  2,50 m, 
b) in vierstelliger Lage in einer Größe von 2,50 x 5,00 m, 
c) in sechsstelliger Lage in einer Größe von 3,75 x 5,00 m, 
d) in achtstelliger Lage in einer Größe von 5,00 x 5,00 m. 

 
(14) Auf Einzelwahlgrabstellen sind grundsätzlich keine Urnenbestattungen zuläs-

sig. In Einzelfällen wird die Aufsetzung einer Urne auf eine Einzelwahlgrabstel-
le nach Prüfung durch die Friedhofsverwaltung genehmigt. 



§ 14 Beisetzung von Urnen 
 

(1) Urnen dürfen beigesetzt werden in 
a) Urnenreihengrabstätten 
b) Urnenwahlgrabstätten 
c) anonyme Urnengrabstellen 
d) Wahlgrabstellen für Erdbestattungen 

 
(2) Urnenreihengrabstätten sind Grabstellen für die Beisetzung von Urnen, die der Rei-

he nach belegt und erst im Todesfall für die Dauer der Ruhefrist zur Beisetzung einer 
Urne abgegeben werden. In einer Urnenreihengrabstätte kann nur eine Urne beige-
setzt werden. Die Beisetzung in Überurnen (aus Ton und Metall) ist in einem Urnen-
reihengrab nicht gestattet. Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechts ist nicht möglich. 
 

(3) Urnenwahlgrabstätten sind Grabstellen für die Beisetzung von Urnen, an denen auf 
Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer von 30 Jahren (Nutzungszeit) verliehen wird. 
Entsprechend der jeweiligen Größe einer Urnenwahlgrabstätte können mehrere Ur-
nen beigesetzt werden. Die Vorschriften des § 13 Abs. 1 – 13 gelten entsprechend. 
 

(4) Für die naturnahen Urnengrabstätten gilt Abs. 3 entsprechend. 
 

(5) In unbelegten Wahlgrabstellen für Erdbestattungen dürfen bis zu drei Urnen beige-
setzt werden. 

 
(6) Größe einer Urnengrabstelle: 

Einzelgrabstelle 0,50 m x 0,50 m 
Doppelgrabstelle 1,00 m x 0,50 m 

 
§ 15 Anonyme Erd- und Urnenbestattungen 
 

(1) In anonymen Erd- und Urnengrabstätten werden Särge und Urnen der Reihe 
nach für die Dauer der Ruhefrist beigesetzt. Diese Grabstätten werden nicht ge-
kennzeichnet.  

 
(2) Anonyme Bestattungen werden zur Achtung der Totenwürde nur dann zugelas-
sen, wenn es dem schriftlich geäußerten Willen der/des Verstorbenen entspricht. 

 
(3) Anonyme Bestattungen werden nur an den dafür ausgewiesenen Flächen 
vorgenommen, die durch die jeweilige Gemeinde bestimmt wurden. 

 
§ 16  Gemeinschaftsgrabanlage / Rasengrabstätten  

(halb anonyme Erd- und Urnenbestattungen, naturnahe Urnengrabstätten) 
 

a. Eine Gemeinschaftsgrabanlage ist eine Grabanlage, die aus einer Gruppe 
mehrerer Grabstellen und einer einheitlichen äußeren Gestaltung besteht. 
 

b. Ob und in welcher Form halb anonyme Grabstellen in Gemeinschaftsgraban-
lagen auf einzelnen kommunalen Friedhöfen der Samtgemeinde Bothel zur 
Verfügung gestellt werden, entscheidet die zuständige  Mitgliedsgemeinde. 
Die Samtgemeinde wird von der Entscheidung unverzüglich schriftlich in 



Kenntnis gesetzt. Wird eine Gemeinschaftsgrabanlage zur Verfügung gestellt, 
werden dort die Grabstellen unterschieden in: 

a) Einzelgrabstellen, und 
b) Doppelgrabstätten, diese bestehen aus 2 nebeneinander liegenden  
    Grabstellen. 
 

c. An den Grabstätten der Gemeinschaftsgrabanlage kann auf Antrag ein Nut-
zungsrecht erst im Todesfall für die Dauer der Ruhefrist des/der zu Bestatten-
den als Teilhabe an der gesamten Gemeinschaftsgrabanlage verliehen wer-
den, wobei die Zuweisung der Grabstätte der Reihe nach erfolgt. 
 

d. Nutzungsrechte über die Ruhefrist hinaus können an einer Einzelgrabstelle 
nicht geltend gemacht werden. Das Nutzungsrecht an einer Doppelgrabstätte 
wird bei der Beisetzung in der 2. Grabstelle einmalig für die gesamte Doppel-
grabstätte um den zur Wahrung der Ruhefrist notwendigen Zeitraum verlän-
gert. Die Gebühren richten sich auch bei der einmaligen Verlängerung des 
Nutzungsrechts nach der jeweils gültigen Gebührensatzung. 
 

e. Die Gemeinschaftsgrabanlage wird ggf. von der Friedhofsverwaltung in Ab-
sprache mit der Mitgliedsgemeinde angelegt, einheitlich gestaltet und unter-
halten. Auf den Grabstätten dürfen keine Anpflanzungen vorgenommen wer-
den. Auf Antrag des Nutzungsberechtigten kann eine namentliche Kenn-
zeichnung im Rahmen der Nutzungsrichtlinien erfolgen. 
 

f. Grabschmuck, insbesondere Sargauflagen, Kränze, Blumengebinde, Vasen, 
Pflanzschalen, Kerzen, Grablichte und persönliche Andenken dürfen nur auf 
gesondert ausgewiesenen Flächen außerhalb der Gemeinschaftsgrabanlage 
niedergelegt werden. 
 

g. Das Abräumen der Gemeinschaftsgrabanlage oder Teilen von ihr nach Ablauf 
der Ruhefrist wird 6 Monate vorher öffentlich durch Aushang in dem amtlichen 
Aushangkasten der Samtgemeinde und den Aushangkästen des betreffenden 
Friedhofes bzw. der betreffenden Gemeinde bekannt gegeben. 

 
 
 

§ 17 Anordnung einer Bestattung durch das Ordnungsamt 
 

Ordnet das Ordnungsamt der Samtgemeinde die Bestattung an, weil bestat-
tungspflichtige Personen nicht oder nicht rechtzeitig zu ermitteln sind, ent-
scheidet es im pflichtgemäßen Ermessen über die Form der Bestattung. Eine 
kostengünstige Form ist geboten, jedoch sind bekannte Willensäußerungen 
der/des Verstorbenen bei der Ermessensentscheidung zu berücksichtigen. 
Wird im Nachgang eine bestattungspflichtige Person festgestellt, sind von ihr 
die Kosten für die festgelegte Form der Bestattung in voller Höhe zu tragen. 

 
 
 
 
 



V. Gestaltung der Grabstätten, Grabmale und bauliche Anlagen 
 
 

§ 18 Allgemeine Gestaltungsgrundsätze 
 

Jede Grabstätte ist so zu gestalten, dass der Friedhofszweck und der Zweck 
dieser Satzung sowie die Würde des Friedhofes in seinen einzelnen Teilen 
und seiner Gesamtanlage gewahrt werden. Näheres ist ggf. in den Gestal-
tungsrichtlinien für die Friedhöfe Hemsbünde (Anlage 1), Heidefriedhof Hassel 
(Anlage 2), Hastedt-Worth (Anlage 3) und Kirchwalsede (Anlage 4) geregelt, 
die Bestandteile dieser Satzung sind. 

 
§ 19 Zustimmungserfordernis 

 
(1) Die Aufstellung oder Änderung eines Grabzeichens und der damit zusam-

menhängenden Anlagen ist vorher bei der Friedhofsverwaltung schriftlich 
zu beantragen. 
 

(2) Den Anträgen sind zweifach beizufügen: 
Der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im Maßstab 1 : 10 un-
ter der Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, der Anordnung der 
Schrift (im Detail 1 : 1), der Ornamente und der Symbole. Ausführungs-
zeichnungen sind vorzulegen, soweit es zum Verständnis erforderlich ist. 
 

(3) In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells oder das Aufstellen 
einer Attrappe in natürlicher Größe auf der Grabstätte verlangt werden. 
 

(4) Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen Anlagen 
bedarf ebenfalls der vorherigen Zustimmung der Samtgemeinde. Die Ab-
sätze 1 und 2 gelten entsprechend. 
 

(5) Entspricht die Ausführung eines Grabzeichens nicht der genehmigten 
Zeichnung, setzt die Friedhofsverwaltung der/dem Nutzungsberechtigten 
eine angemessene Frist zur Beseitigung oder Abänderung des Grabzei-
chens. Nach ergebnislosem Ablauf der Frist kann die Friedhofsverwaltung 
die Abänderung oder Beseitigung auf Kosten der/des Nutzungsberechtigten 
veranlassen.  
 

(6) Ohne Genehmigung aufgestellte Grabzeichen und damit zusammenhän-
gende Anlagen sind nach erfolgloser Aufforderung der/des Nutzungsbe-
rechtigten auf dessen Kosten zu entfernen. 
 

(7) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabzeichen oder die sonstige bauliche 
Anlage nicht binnen eines Jahres nach der Zustimmung errichtet worden 
ist. 
 

(8) Die Samtgemeinde ist berechtigt, Anordnungen zu treffen, die sich auf Be-
pflanzung, Werkstoff, Art und Größe der Grabzeichen, Einfriedungen usw. 
beziehen. 
 



(9) Die Abdeckung von Wahlgrabstätten mit Steinplatten oder sonstigen Abde-
ckungen ist nur bis zu einem Anteil von bis zu 75% der Fläche der Wahl-
grabstätte zulässig. Die Abdeckung von Reihengrabstätten ist nicht zuläs-
sig. Abweichend von Satz 1 können bei Urnengräbern bis zu 100  % der 
Grabfläche abgedeckt werden. Die Absätze 1 bis 8 gelten entsprechend. 
Die Samtgemeinde kann in begründeten Fällen Ausnahmen zulassen. 

 
§ 20 Standsicherheit der Grabzeichen 
 

(1) Die Grabzeichen sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein anerkannten 
Regeln des Handwerks zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauerhaft 
standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder 
sich senken können. 
 

(2) Stehende Grabzeichen bis 1,00 m Höhe erhalten ein Fundament in Form eines min-
destens 1,10 m langen sogenannten Überlegers, der 0,25 m breit und 0,20 m hoch 
ist. Die Oberkante muss mindestens 0,10 m unter Geländehöhe liegen. Die ge-
stampften Beton-Überleger können auch als fertige Werkteile eingebracht werden. 
Bei Grabzeichen über 1,00 m Höhe müssen die Maße der Fundamente so beschaf-
fen sein, dass sich unbedingte Standsicherheit ergibt. 
 

(3) Liegende Grabzeichen werden ohne Fundament ins Erdreich eingebettet. 
 

(4) Hölzerne und metallene Grabzeichen bekommen ein Fundament, das ihrem Gewicht 
entspricht. Hölzerne Grabzeichen können mit dem imprägnierten Schaft in den Bo-
den eingelassen werden. 
 

(5) Alle stehenden Grabzeichen müssen durch nichtrostende Metalldübel mit mindes-
tens 10 mm Stärke so mit dem Fundament verbunden werden, dass die Standsi-
cherheit gewährleistet ist.  
 

(6) Für die Standsicherheit der Grabzeichen sind allein die Nutzungsberechtigten ver-
antwortlich. Erscheint die Standsicherheit von Grabzeichen, sonstigen baulichen An-
lagen oder Teilen davon gefährdet, sind die Nutzungsberechtigten verpflichtet, un-
verzüglich Abhilfe zu schaffen. 
 

(7)  Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, bei Gefahr im Verzuge auf Kosten der/des 
Nutzungsberechtigten Sicherungsmaßnahmen (z.B. Niederlegung des Grabzei-
chens) durchzuführen. Nach Ablauf einer durch die Friedhofsverwaltung gesetzten 
Frist, um die Standsicherheit wieder vollständig herzustellen, ist die Friedhofsverwal-
tung berechtigt, dies auf Kosten des Verantwortlichen zu tun oder das Grabmal, die 
sonstige bauliche Anlage oder Teile davon zu entfernen. Die Friedhofsverwaltung ist 
nicht verpflichtet, diese Gegenstände aufzubewahren. 



§ 21 Gärtnerische Gestaltung der Gräber 
 

(1) Alle Grabstätten müssen innerhalb von 3 Monaten nach Belegung unter Beachtung 
der jeweiligen Gestaltungsrichtlinie hergerichtet sein und dauernd instandgehalten 
werden. Verwelkte Blumen und Kränze sind von den Grabstätten zu entfernen und 
an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulagern. 
 

(2) Die Gestaltung der Grabstätten ist dem Gesamtcharakter des Friedhofes, des Grab-
feldes und der unmittelbaren Umgebung anzupassen. Für die Bepflanzung der 
Grabstätten sind nur solche Pflanzen zu verwenden, die andere Grabstätten und die 
öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen. Umrandungen von Gräbern 
dürfen nicht breiter als 15 cm sein und müssen regelmäßig beschnitten werden. 
Dies gilt nicht für Umrandungen, die zum Altbestand der gärtnerischen Anlage gehö-
ren. 
 

(3) Die Bepflanzung darf Nachbargrabstätten nicht beeinträchtigen. Die öffentlichen 
Wege sind freizuhalten. Die Friedhofsverwaltung kann stark wuchernde und abge-
storbene Pflanzen entfernen lassen.  
 

(4) Bänke dürfen auf Reihen- und Urnengrabstätten nicht aufgestellt werden. Bei mehr-
stelligen Wahlgrabstätten können auf dem durch Gräber nicht genutzten Teil Bänke 
mit Genehmigung der Friedhofsverwaltung aufgestellt werden. 
 

(5) Die für die Grabstätten Verantwortlichen können die Grabstätten selbst anlegen und 
pflegen oder damit einen zugelassenen Friedhofsgärtner beauftragen.  
 

(6) Gießkanne, Spaten, Harken und andere Geräte dürfen nicht auf Grabstätten oder 
hinter Grabzeichen und in Anpflanzungen aufbewahrt werden.  
 

(7) Die Verwendung von Blechdosen, Flaschen, Einkochgläsern und ähnlichem zur 
Aufnahme von Schnittblumen ist nicht gestattet. Solche unpassenden Gefäße kön-
nen durch die Friedhofsverwaltung ohne Ankündigung entfernt werden. 
 

(8) Für Schäden durch Wild auf den Grabstätten übernimmt die Friedhofsverwaltung 
keine Haftung. 
 

(9) Die Herrichtung, die Unterhaltung und jede Veränderung der gärtnerischen Anlagen 
außerhalb der Grabstätten obliegt ausschließlich der Friedhofsverwaltung. 

 
§ 22 Vernachlässigung der Grabpflege 
 
(1) Grabstätten, die den Anforderungen des § 20 dieser Satzung nicht entsprechen 

oder deren Pflegezustand vernachlässigt ist, können abgeräumt und eingeebnet 
werden, wenn dieser Zustand trotz schriftlicher Aufforderung in einer festzusetzen-
den angemessenen Frist nicht beseitigt wird. Die Samtgemeinde Bothel ist nicht 
verpflichtet, die abgeräumten Sachen (Grabmale, Baulichkeiten, Bepflanzung usw.) 
aufzubewahren. Die Kosten trägt die/der Nutzungsberechtigte. Bei Wahlgrabstätten 
kann die Samtgemeinde Bothel in diesem Fall die Grabstätten auf Kosten des je-
weiligen Nutzungsberechtigten in Ordnung bringen lassen oder das Nutzungsrecht 
ohne Entschädigung entziehen. 



 
(2) Ist die/der Nutzungsberechtigte oder dessen Aufenthalt nicht ohne besonderen 

Aufwand zu ermitteln, wird durch öffentliche Bekanntmachung auf die Verpflichtung 
zur Herrichtung und Pflege hingewiesen. Zusätzlich wird die/der Nutzungsberech-
tigte durch ein Hinweisschild auf der Grabstätte aufgefordert, sich mit der Fried-
hofsverwaltung der Samtgemeinde Bothel in Verbindung zu setzen. 
 

(3) Die Grabstätte wird angemessen, pflegeleicht und kostengünstig bepflanzt. Die/der 
Nutzungsberechtigte hat auch nach Entzug des Nutzungsrechtes diese Kosten und 
der Friedhofsverwaltung zusätzlich entstandene Kosten sowie die Kosten für die 
Grabstätte bis zum Ablauf der erforderlichen Ruhefrist nach Maßgabe der Gebüh-
renordnung zu entrichten. 
 

(4) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Abs. 1,  Satz 1 entsprechend. Wird die 
Aufforderung nicht befolgt oder ist die/der Nutzungsberechtigte oder deren/dessen 
Aufenthalt nicht oder nur mit großen Aufwand zu ermitteln, kann die Friedhofsver-
waltung den Grabschmuck entfernen. 

 
 
§ 23 Vorzeitige Einebnung auf Antrag 
 

Wird eine Grabstätte vor Ablauf der Ruhefrist, gleich aus welchen Gründen, zurück-
gegeben, so wird für jedes Jahr bis zum Ablauf der Ruhefrist pro Stelle eine Gebühr 
nach der Friedhofsgebührensatzung erhoben. Die Anpflanzungen, Grabmale und 
Baulichkeiten sind von dem Nutzungsberechtigten zu entfernen. Die vorzeitige 
Rückgabe der Grabstätte ist frühestens zehn Jahre vor Ablauf der Ruhefristen mög-
lich. 

 
§ 24 Entfernung 
 
(1) Vor Ablauf der Ruhefrist oder der Nutzungszeit dürfen Grabmale und sonstige bauli-

che Anlagen nur mit vorheriger Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt wer-
den.  
 

(2) Nach Ablauf der Ruhefrist oder nach Entziehung von Grabstätten und Nutzungsrech-
ten sind die Grabmale und sonstige bauliche Anlagen zu entfernen. Geschieht dies 
nicht binnen drei Monaten, so ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabstätte 
auf Kosten der/des Nutzungsberechtigten abräumen zu lassen. Die Friedhofsverwal-
tung ist nicht verpflichtet, das Grabmal oder sonstige bauliche Anlagen zu verwah-
ren. Grabmal oder sonstige bauliche Anlagen gehen entschädigungslos in das Ei-
gentum der Samtgemeinde Bothel über.  
 

(3) Auf besonderen Antrag kann die/der Nutzungsberechtigte die Räumung des Grabes 
durch die Friedhofsverwaltung vornehmen lassen. Die Kosten trägt die /der Nut-
zungsberechtigte. 

 
 
 
 



VI Schlussvorschriften 
 
§ 25 Haftung 
 

Die Samtgemeinde Bothel haftet nicht für Schäden, die durch nicht satzungsgemäße 
Benutzung der Friedhöfe, ihrer Anlagen oder ihrer Einrichtungen, durch dritte Perso-
nen oder durch Tiere entstehen. Ihr obliegen keine besonderen Obhut- und Überwa-
chungspflichten. Im Übrigen haftet die Samtgemeinde Bothel nur bei Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit. Die Vorschriften über Amtshaftung bleiben unberührt. 

 
 
§ 26 Alte Rechte 
 

(1) Bei Grabstätten, über die bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits verfügt war, richtet 
sich die Ruhefrist nach den Vorschriften dieser Satzung. 
 

(2) Die vor dem Inkrafttreten dieser Satzung entstandenen Nutzungsrechte werden 
nunmehr dieser Satzung unterworfen. Nach Ablauf dieser Frist müssen die Wahl-
grabstätten, falls sie weiter benutzt werden sollen, nach Maßgabe der geltenden 
Gebührensatzung neu erworben werden. 

 
 
§ 27 Gebühren 

 
Für die Erhebung von Gebühren ist die jeweils geltende Friedhofsgebührensatzung 
maßgebend. 

 
§ 28 Ordnungswidrigkeiten 

 
Das Nichtbefolgen von Vorschriften dieser Satzung stellt eine Ordnungswidrigkeit  dar 
und kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet werden. 
 
Ordnungswidrig handelt gemäß § 10 Abs. 5 Niedersächsisches Kommunalverfassungs-
gesetz (NKomVG), wer vorsätzlich oder fahrlässig einem Gebot oder Verbot dieser Sat-
zung zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Eu-
ro geahndet werden. 
 
 

§ 29 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2015 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Friedhofssatzung vom 
31.07.1981 in der Fassung der 2. Änderung vom 13.03.2007 außer Kraft. 
 
Bothel, den 07.10.2014 
 
Samtgemeinde Bothel 
Der Samtgemeindebürgermeister    (L.S.) 
 
gez. Woltmann 


